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Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 511998 

Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe vom 31.05 .1990 
außer Kraft. 

Heroldsbach, den 27.01.1998 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe 

gez. Richard J. Gügel, Verbandsvorsitzender 

Vorstehende Satzung ist Bestandteil des Beschlusses vom 
20.10.1997. 

6. 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes 

zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heroldsbacher 
Gruppe erläßt gemäß Art. 5, 8 und 9 KAG (Kommunales Abga
bengesetz) folgende Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe vom 
13.12.1976: 

Art. I 

1. § 5 Abs . 4 wird wie folgt geändert: 

Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Drittel der 
Grundstücksfläche als Geschoßfläche anzusetzen. 

Art. II 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntma
chung in Kraft. 

Heroldsbach, den 27 .01.1998 

gez. Richard J. Gügel, Verbandsvorsitzender 

Vorstehende Satzung ist Bestandteil des Beschlusses vom 
20.10.1997 

7. 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 

Heroldsbacher Gruppe 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heroldsbacher 
Gruppe erläßt gern. Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 KommZG folgende 
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung: 

Art 1 

1. § 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

Die Unterhaltung von Feuerlöscheinrichtungen obliegt dem 
Zweckverband. Die hierfür entstehenden Kosten werden 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

Art.2 

1. § 21 Abs . 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

Er besteht aus 4 Verbandsräten. 

·2. An§ 21 Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 

Die Verbandsversammlung bestimmt ein Ausschußmitglied 
zum Vorsitzenden. 

Art.3 

l. Art. 1. tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

2. Art. 2. tritt rückwirkend zum 01.05.1996 in Kraft. 

Heroldsbach, den 27 .01.1998 

gez. Richard J . Gügel , Verbandsvorsitzender 

Vorstehende Satzung ist Bestandteil des Beschlusses vom 
20.10.1997 

8. 
Ll - 004.2/98 

Bundestagswahl1998; 
Ernennung der Kreiswahlleiter und Stellvertreter 

Mit Bekanntmachung der Regierung von Oberfranken vom 16. 1. 
1998 wurde für den Wahlkreis 222 Harnberg (hierzu gehört der 
Landkreis Forchheim) zum Kreiswahlleiter Oberbürgermeister 
Herbert Lauer und zu seinem Stellvertreter der Berufsmäßige 
Stadtrat Robert Gegenfurtner bestellt. · 

Anschrift: 

Telefon: 

Telefax: 

Stadt Harnberg 
Rathaus Maxplatz 
96047 Harnberg 

KWL 0951187 10 00 
Stellv.: 0951187 13 00 

KWL 0951187 19 75 
Stellv.: 0951187 19 63 

Forchheim, 26.1 .1998 

9. 

Büro des Landrats 
gez. Habermann, Regierungsrätin 

4/42-173/4.20-98 

Vero rd nun g 
über den geschützten Landschaftsbestandteil "Steinbruch 

beim Feuerstein" in der Gemarkung Breitenbach, 
Stadt Ebermannstadt, Landkreis Forchheim , 

Vom 30. Januar 1998 

Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG - (BayRS 791-
1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 
311), erläßt das Landratsamt Forchheim folgende Verordnung: 

§ 1 
Schutzgegenstand 

Der in der Gemarkung Breitenbach, Stadt Ebermannstadt, gele
gene ehemalige Steinbruch wird in den in § 2 dieser Verordnung 
festgelegten Grenzen unter der Bezeichnung "Steinbruch beim 
Feuerstein" als Landschaftsbestandteil nach Art. 12 Abs . 1 Bay
NatSchG geschützt. 

§2 
Schutzgebietsgrenzen 

(1) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe von 
ca. 16,3 ha. 2Er besteht aus den Grundstücken Fl.. Nrn. 1610, 
1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1624, 1625, 1626, 1645, 

MaximilianS
Hervorheben








